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Bericht und Beschlussempfehlung 
 
des Finanzausschusses 
 

Landesvermögen schützen - Unwirtschaftliche öffentlich-private Partnerschaf-
ten (ÖPP) verhindern 

Antrag der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 18/3063 

 

Der Landtag hat den Antrag Drucksache 18/3063 am 17. Juni 2015 federführend 
dem Finanzausschuss und mitberatend dem Wirtschaftsausschuss überwiesen. Die 
Ausschüsse haben schriftliche Stellungnahmen eingeholt und sich mehrfach mit dem 
Antrag befasst, der an der Beratung beteiligte Wirtschaftsausschuss zuletzt am 
11. Januar 2017, der Finanzausschuss zuletzt am 12. Januar 2017. Zu dieser Aus-
schusssitzung haben die Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die 
Abgeordneten des SSW einen Änderungsantrag vorgelegt (Umdruck 18/7201). 

Im Einvernehmen mit dem an der Beratung beteiligten Wirtschaftsausschuss emp-
fiehlt der Finanzausschuss dem Landtag gegen die Stimme der PIRATEN mit den 
Stimmen aller anderen Fraktionen, den Antrag der PIRATEN, Drucksache 18/3063, 
abzulehnen und den Antrag Umdruck 18/7201 zu übernehmen und ihm zuzustim-
men. Dieser lautet: 

„Der Landtag wolle beschließen: 

ÖPP-Projekte können helfen, notwendige Investitionen umzusetzen und Folgekosten 
einer nicht sanierten Infrastruktur zu vermeiden. Da ÖPP-Projekte mit Risiken für die 
öffentliche Hand verbunden sind, müssen sie folgende Bedingungen erfüllen: 

1. Beratung, Gutachten und Finanzierung dürfen nicht aus einer Hand erfol-
gen, um Interessenskonflikte zu vermeiden.  

2. Die Wirtschaftlichkeit der ÖPP muss vor Beginn des Projekts nachgewie-
sen werden. Wirtschaftlichkeitsberechnungen müssen, soweit Schutzinte-
ressen dem nicht entgegenstehen, dem Landtag zugänglich gemacht 
werden.  

http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/drucks/3000/drucksache-18-3063.pdf
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3. Transparenz und politische Kontrolle müssen umfassend verankert wer-
den. Dazu gehört ein Zustimmungsvorbehalt des Finanzausschusses vor 
Vertragsabschluss. Die Risikostruktur, das Finanzierungsmodell und die 
Aufgabenteilung müssen für den gesamten Lebenszyklus des Projekts 
erkennbar sein. Die Ausgaben müssen in der Finanzplanung nachrichtlich 
abgebildet werden.“ 
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